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WILEX AG, München 
Wertpapier-Kenn-Nummer: 661 472, ISIN: DE0006614720 
Wertpapier-Kenn-Nummer: A1H 317, ISIN DE000A1H3176  

 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der WILEX AG 
 

Wir laden unsere Aktionäre hiermit zur ordentlichen Hauptversammlung unserer Gesell-
schaft 

am Mittwoch, den 18. Mai 2011 
um 11:00 Uhr 

in das Haus der Bayerischen Wirtschaft (HBW), Europasaal, Max-Joseph-Strasse 5, 
80333 München, ein. 

Tagesordnung 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der WILEX AG und des gebillig-
ten Konzernabschlusses sowie der Lageberichte für die WILEX AG und den 
WILEX-Konzern einschließlich des erläuternden Berichts zu den Angaben 
nach § 289 Abs. 4, § 315 Abs. 4 HGB sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 
jeweils für das zum 30. November 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010 

Die in Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können im Internet unter 
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php und in den Geschäftsräu-
men am Sitz der WILEX AG, Grillparzerstr. 10, 81675 München, eingesehen wer-
den. Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch kostenlos zugesandt. Ferner 
werden die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher erläu-
tert werden. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss 
und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Eine 
Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist daher zu diesem Tagesord-
nungspunkt nicht erforderlich. 

 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das zum 
30. November 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen. 

 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das 
zum 30. November 2010 beendete Geschäftsjahr 2009/2010 Entlastung zu erteilen. 

 

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und Konzernab-
schlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010/2011 

http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
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Der Empfehlung des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats folgend schlägt der 
Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, wird zum Abschlussprü-
fer und Konzernabschlussprüfer für das zum 30. November 2011 endende Ge-
schäftsjahr 2010/2011 bestellt. 

 

5. Beschlussfassung über die Herabsetzung des Bedingten Kapitals II aus dem 
Jahre 2005 sowie eine entsprechende Satzungsänderung 

Die Hauptversammlung hatte am 08. September 2005 eine Ermächtigung zur Aus-
gabe von Aktienoptionen beschlossen, zu deren Bedienung das Bedingte Kapital II 
(im Handelsregister als Bedingtes Kapital 2005/I bezeichnet) geschaffen wurde. 
Diese Ermächtigung ist nunmehr ausgelaufen. Soweit entsprechende Aktienoptio-
nen nicht ausgegeben wurden bzw. nicht mehr vorhanden sind, wird das Bedingte 
Kapital II folglich nicht mehr benötigt.  

Insgesamt existieren derzeit noch 986.491 Aktienoptionen, welche aufgrund der 
Ermächtigung vom 08. September 2005 ausgegeben wurden, so dass das dafür ge-
schaffene Bedingte Kapital II (im Handelsregister als Bedingtes Kapital 2005/I be-
zeichnet) in Höhe von derzeit EUR 1.289.157 auf EUR 986.491 herabgesetzt wer-
den kann. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: 

1. Herabsetzung des Bedingten Kapitals II 

Das Bedingte Kapital II (im Handelsregister als Bedingtes Kapital 2005/I bezeichnet) 
in Höhe von bisher EUR 1.289.157 wird um EUR 302.666 auf EUR 986.491 herab-
gesetzt. 

2. Satzungsänderung  

§ 5 Abs. 4 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Grundkapital der Gesellschaft ist um weitere EUR 986.491 bedingt erhöht 
durch die Ausgabe von bis zu 986.491 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückak-
tien (Bedingtes Kapital II).“ 

Im Übrigen bleibt § 5 Abs. 4 der Satzung unverändert. 

 

6. Beschlussfassung über die Ermächtigung zur Gewährung von Bezugsrechten 
(Aktienoptionen) an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der 
Geschäftsführung von verbundenen Unternehmen und Arbeitnehmer der Ge-
sellschaft bzw. verbundener Unternehmen (WILEX Aktienoptionsplan 2011) 
und die Schaffung eines Bedingten Kapitals 2011/I zur Bedienung des WILEX 
Aktienoptionsplans 2011 sowie eine entsprechende Satzungsänderung 

Mit Bezugsrechten bzw. Aktienoptionen kann für die Mitarbeiter ein besonderer 
Leistungsanreiz geschaffen werden, dessen Maßstab der sich im Kurs der Aktie der 
Gesellschaft zeigende und zu steigernde Wert des Unternehmens ist. So können 
den Mitarbeitern im Vergleich zu Wettbewerbern attraktive Rahmenbedingungen 
geboten werden. Eine solche mittel- bis langfristige Vergütungskomponente dient 
daher sowohl der Anwerbung leistungsbereiter Mitarbeiter als auch der Bindung der 
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Mitarbeiter an die Gesellschaft. Darüber hinaus fordert das Aktiengesetz für die 
Vergütungsstruktur von Vorstandsmitgliedern börsennotierter Unternehmen eine 
Ausrichtung an der nachhaltigen Unternehmensentwicklung und nennt in diesem 
Zusammenhang u.a. die Gewährung von Bezugsrechten (Aktienoptionen) als sinn-
vollen Vergütungsbestandteil.  

Bereits in der Vergangenheit konnte die Gesellschaft Aktienoptionen an Mitglieder 
des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft ausgeben und hat von dieser 
Möglichkeit auch Gebrauch gemacht. Auf Grundlage der bisherigen Aktienoptions-
pläne können allerdings keine Aktienoptionen mehr ausgegeben werden, weil die 
bisherigen Ermächtigungen ausgelaufen sind. 

Vorstand und Aufsichtsrat halten es für erforderlich, weiterhin die Vergütung des 
Vorstands und der Mitarbeiter der Gesellschaft bzw. der Geschäftsführung und der 
Mitarbeiter der verbundenen Unternehmen durch die Ausgabe von Aktienoptionen 
zu ergänzen. Daher soll ein neuer Aktienoptionsplan, der „WILEX Aktienoptionsplan 
2011“, eingeführt werden, wozu u.a. auch ein entsprechendes neues Bedingtes Ka-
pital geschaffen werden muss. Somit besteht auch weiterhin die Möglichkeit für den 
Vorstand und die Mitarbeiter der Gesellschaft bzw. die Geschäftsführung und Mitar-
beiter der verbundenen Unternehmen, Aktienoptionen zu erwerben. Dies ist nicht 
nur im Interesse der Berechtigten, sondern auch im Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft, da dadurch eine Bindung an die WILEX bzw. an ihre verbundenen Un-
ternehmen erreicht und die WILEX im Wettbewerb gegenüber anderen Gesellschaf-
ten gestärkt wird. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen folglich vor zu beschließen: 

1. Ermächtigung zur Gewährung von Aktienoptionen  

Der Vorstand wird ermächtigt, bis zum 01. Juli 2016 (einschließlich) mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats bis zu 1.156.412 Bezugsrechte („Aktienoptionen“), die insgesamt 
zum Bezug von bis zu 1.156.412 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesell-
schaft mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital in Höhe von jeweils EUR 
1,00 („WILEX-Aktie“) berechtigen, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
(WILEX Aktienoptionsplan 2011) auszugeben. Soweit Aktienoptionen an Mitglie-
der des Vorstands der Gesellschaft ausgegeben werden, gilt diese Ermächtigung al-
lein für den Aufsichtsrat. Ein Bezugsrecht der Aktionäre besteht nicht.  

Für die Ausgabe der Aktienoptionen und deren Ausübung im Rahmen des WILEX 
Aktienoptionsplans 2011 gilt Folgendes:  

a) Kreis der Bezugsberechtigten/Aufteilung der Bezugsrechte  

Aktienoptionen dürfen an Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, Mitglieder der 
Geschäftsführung verbundener in- und ausländischer Unternehmen der Gesell-
schaft, Arbeitnehmer der Gesellschaft und Arbeitnehmer verbundener in- und aus-
ländischer Unternehmen der Gesellschaft ausgegeben werden. Der genaue Kreis 
der Berechtigten sowie die Anzahl der ihnen jeweils zu gewährenden Aktienoptio-
nen werden durch den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
festgelegt. Soweit Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft Aktienoptionen erhal-
ten sollen, obliegt diese Festlegung und die Entscheidung über die Ausgabe der Ak-
tienoptionen unter Beachtung der Angemessenheitsvorgaben des § 87 AktG aus-
schließlich dem Aufsichtsrat der Gesellschaft.  
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Das Gesamtvolumen der Aktienoptionen des WILEX Aktienoptionsplans 2011 ver-
teilt sich auf die berechtigten Personengruppen wie folgt:  

 Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt bis zu 
346.924 Aktienoptionen (ca. 30%); 

 Mitglieder der Geschäftsführung verbundener Unternehmen der Gesellschaft er-
halten höchstens insgesamt bis zu 173.462 Aktienoptionen (ca. 15 %); 

 Arbeitnehmer der Gesellschaft erhalten höchstens insgesamt bis zu 346.923 Ak-
tienoptionen (ca. 30 %); 

 Arbeitnehmer verbundener Unternehmen der Gesellschaft erhalten höchstens 
insgesamt bis zu 289.103 Aktienoptionen (25 %). 

Die Bezugsberechtigung in einer Personengruppe schließt die Bezugsberechtigung 
in einer anderen Personengruppe aus, wobei die Zuordnung zu einer Personen-
gruppe bei der jeweiligen Ausgabe von Aktienoptionen gemäß der vorstehenden 
Reihenfolge erfolgt. Die Berechtigten müssen zum Zeitpunkt der Gewährung der 
Optionen in einem ungekündigten Arbeits- oder Dienstverhältnis zur Gesellschaft 
oder zu einem mit ihr verbundenen in- oder ausländischen Unternehmen stehen.  

b) Ausgabe der Aktienoptionen  

Ab Eintragung des zur Sicherung des WILEX Aktienoptionsplans 2011 beschlosse-
nen Bedingten Kapitals 2011/I im Handelsregister bis zum 01. Juli 2016 (einschließ-
lich) können Aktienoptionen an die Bezugsberechtigten innerhalb der Erwerbszeit-
räume gem. lit. c) ausgegeben werden. 

Die Ausgabe der Aktienoptionen kann jährlich in einmaligen oder mehrfachen Tran-
chen erfolgen. Zur Vereinfachung der Berechnungen und Verwaltung der Aktienop-
tionen kann in den Bedingungen für den WILEX Aktienoptionsplan 2011 durch den 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. – soweit Berechtigte Mitglieder 
des Vorstands sind – durch den Aufsichtsrat jeweils ein Tag eines Erwerbszeit-
raums einheitlich als Ausgabetag festgelegt werden („Ausgabetag“). 

c) Erwerbszeiträume  

Aktienoptionen können an die Bezugsberechtigten ausgegeben werden 

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe der Jahres- 
oder Halbjahresergebnisse nachfolgen,  

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe eines Quar-
talsberichts bzw. einer Zwischenmitteilung nachfolgen,  

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der ordentlichen Hauptver-
sammlung nachfolgen,  

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag einer außerordentlichen 
Hauptversammlung nachfolgen. 

Börsenhandelstage im Sinne des WILEX Aktienoptionsplans 2011 sind die Tage, 
an denen an der Frankfurter Wertpapierbörse WILEX-Aktien gehandelt werden. 
Sollte die WILEX-Aktie nicht mehr an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt 
werden, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bzw. – soweit Aktienop-
tionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen sind – der Aufsichtsrat berechtigt, 
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einen anderen, vergleichbaren Börsenplatz, an dem die WILEX-Aktien gehandelt 
werden, als Ersatz festzulegen. 

d) Wartezeit für die erstmalige Ausübung, Laufzeit und Ausübungszeiträume 

Die Aktienoptionen können erstmals nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren ab 
dem jeweiligen Ausgabetag ausgeübt werden. Insgesamt haben die Aktienoptionen 
eine Laufzeit von jeweils zehn Jahren ab dem Ausgabetag; anschließend verfallen 
sie ersatzlos. 

Eine Ausübung der Aktienoptionen ist nach Ablauf der Wartezeit jeweils nur in fol-
genden Zeiträumen möglich („Ausübungszeiträume“):  

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der ordentlichen Hauptver-
sammlung nachfolgen; 

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag einer außerordentlichen 
Hauptversammlung nachfolgen; 

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe der Halb-
jahresergebnisse nachfolgen; 

 in den zwanzig Börsenhandelstagen, die dem Tag der Bekanntgabe eines Quar-
talsberichts bzw. einer Zwischenmitteilung nachfolgen.  

Im Übrigen sind die sich aus allgemeinen Rechtsvorschriften, etwa dem Insiderrecht 
des Wertpapierhandelsgesetzes, ergebenden Beschränkungen zu beachten, die im 
Einzelfall einer Ausübung der Aktienoptionen entgegenstehen könnten.  

e) Ausübungspreis  

Der bei der Ausübung der jeweiligen Aktienoption zu entrichtende Preis („Ausü-
bungspreis“) entspricht dem im nachfolgenden Absatz definierten WILEX-
Aktienkurs während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem jeweiligen Ausgabe-
tag. Der Ausübungspreis entspricht jedoch mindestens dem auf eine WILEX-Aktie 
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 
AktG).  

Als WILEX-Aktienkurs im Sinne des WILEX Aktienoptionsplans 2011 gilt jeweils 
der volumengewichtete durchschnittliche Schlussauktionskurs der WILEX-Aktie im 
XETRA-Handel der Deutschen Börse AG in Frankfurt am Main; die Gewichtung er-
folgt anhand des Gesamthandelsvolumens der jeweiligen Börsenhandelstage im 
XETRA-Handel. Sollte die WILEX-Aktie nicht mehr im XETRA-Handel gehandelt, im 
XETRA-Handel kein Schlusskurs mehr festgestellt oder der XETRA-Handel einge-
stellt werden, ist der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats, bzw. – soweit Ak-
tienoptionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen sind – der Aufsichtsrat berech-
tigt, ein anderes, vergleichbares Nachfolgesystem, an dem die WILEX-Aktie gehan-
delt wird, bzw. eine vergleichbare Kursfeststellung als Ersatz festzulegen. 

f) Allgemeine Ausübungsvoraussetzungen („Vesting“) 

Jeder Inhaber einer Aktienoption kann nur die bereits unverfallbaren Aktienoptionen 
ausüben. Für jedes begonnene Quartal eines Geschäftsjahres der Gesellschaft, in 
denen ein ungekündigtes Anstellungs- bzw. Dienstverhältnis mit der Gesellschaft 
oder mit ihr verbundener Unternehmen ab dem Ausgabetag besteht, werden 1/16 
der dem Berechtigten an diesem Ausgabetag gewährten Aktienoptionen unverfall-
bar. Zeiten, in denen das Anstellungs- bzw. Dienstverhältnis ruht (z.B. Elternzeit), 
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werden nicht berücksichtigt; entsprechendes gilt bei einer Erwerbsunfähigkeit auf-
grund Krankheit von mehr als sechs Monaten. Ist die Anzahl der Aktienoptionen 
nicht durch sechzehn teilbar, ist auf die nächste volle Zahl aufzurunden. Für Sonder-
fälle kann entsprechend lit. k) Abweichendes bestimmt werden. 

g) Erfolgsziel als besondere Ausübungsvoraussetzung 

Die Aktienoptionen können nur ausgeübt werden, wenn die folgenden, beiden Vo-
raussetzungen (gemeinsam „Erfolgsziel“) jeweils erfüllt sind: 

 Der WILEX-Aktienkurs während der letzten 10 Börsenhandelstage vor dem Be-
ginn des jeweiligen Ausübungszeitraums („Vergleichspreis“) übersteigt den 
Ausübungspreis um mindestens 20 %.  

 Der Vergleichspreis übersteigt den Ausübungspreis mindestens in dem Verhält-
nis, in dem der TecDAX am letzten Börsenhandelstag vor dem jeweiligen Ausü-
bungszeitraum den TecDAX am Ausgabetag übersteigt. 

Sollte der TecDAX nicht mehr berechnet werden, ist der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats, bzw. – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands be-
troffen sind – der Aufsichtsrat berechtigt, einen anderen, vergleichbaren Aktienindex 
als Ersatz festzulegen. 

h) Begrenzungsmöglichkeit (Cap)  

Soweit Aktienoptionen, welche Mitgliedern des Vorstands gewährt wurden, betroffen 
sind, hat der Aufsichtsrat in den Bedingungen für den WILEX Aktienoptionsplan 
2011 eine Begrenzungsmöglichkeit (Cap) für außerordentliche Entwicklungen vor-
zusehen. Gleiches kann auch für Aktienoptionen bestimmt werden, welche Mitglie-
dern der Geschäftsführung verbundener Unternehmen, Arbeitnehmern der Gesell-
schaft und Arbeitnehmern verbundener Unternehmen gewährt werden. 

i) Erfüllung der Aktienoption 

Jede Aktienoption, welche entsprechend den Bedingungen für den WILEX Aktienop-
tionsplan 2011 ausgeübt wurde, berechtigt gegen Zahlung des Ausübungspreises 
zum einmaligen Bezug einer WILEX-Aktie aufgrund des hierfür zu schaffenden Be-
dingten Kapital 2011/I. Die neuen WILEX-Aktien nehmen vom Beginn des Ge-
schäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt der Ausübung der Aktienoptionen noch kein 
Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn teil.  

Vor einem Ausübungszeitraum kann der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichts-
rats, bzw. – soweit Aktienoptionen von Mitgliedern des Vorstands betroffen sind – 
der Aufsichtsrat festlegen, dass an Stelle einer Lieferung und Schaffung neuer 
WILEX-Aktien aufgrund des Bedingten Kapitals 2011/I mit schuldbefreiender Wir-
kung entweder eine entsprechende Anzahl an WILEX-Aktien, welche die Gesell-
schaft als eigene Aktien besitzt, geliefert werden oder eine entsprechende Barzah-
lung erfolgt (zusammen „Alternativerfüllung“). Die Alternativerfüllung kann allge-
mein, für mehrere Ausübungszeiträume oder im Einzelfall bestimmt werden; über 
diese Festlegung sollen die Inhaber der Aktienoptionen rechtzeitig informiert wer-
den. 

Sofern die Alternativerfüllung durch Barzahlung erfolgt, entspricht diese dem Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Ausübungspreis und dem Vergleichspreis. 
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Der Erwerb eigener Aktien zur Alternativerfüllung muss den gesetzlichen Vorgaben 
entsprechen; eine Ermächtigung gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG ist durch diesen Be-
schluss nicht erteilt. 

j) Anpassung bei Kapitalmaßnahmen/Verwässerungsschutz  

Falls die Gesellschaft während der Laufzeit von Aktienoptionen unter Einräumung 
eines unmittelbaren oder mittelbaren Bezugsrechts an ihre Aktionäre ihr Grundkapi-
tal durch Ausgabe neuer Aktien erhöht oder eigene Aktien veräußert oder Schuld-
verschreibungen mit Wandlungs- und/oder Optionsrechten bzw. -pflichten begibt, 
können die Bedingungen für den WILEX-Aktienoptionsplan 2011 vorsehen, dass der 
Ausübungspreis und damit auch das Erfolgsziel angepasst wird. Die Bedingungen 
für den WILEX-Aktienoptionsplan 2011 können darüber hinaus eine Anpassung der 
Bezugsrechte für den Fall einer Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln und Kapi-
talherabsetzung, im Falle einer Neustückelung der Aktien (Aktiensplit) und Zusam-
menlegung von Aktien vorsehen. Auch im Falle einer Anpassung entspricht der 
Ausübungspreis mindestens dem auf eine WILEX-Aktie entfallenden anteiligen Be-
trag des Grundkapitals der Gesellschaft (§ 9 Absatz 1 AktG). 

k) Regelung weiterer Einzelheiten  

Die weiteren Einzelheiten des WILEX Aktienoptionsplans 2011 werden durch den 
Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats bzw. – soweit Aktienoptionen von Mit-
gliedern des Vorstands betroffen sind – durch den Aufsichtsrat in den Bedingungen 
für den WILEX Aktienoptionsplan 2011 festgelegt. Zu den weiteren Regelungen ge-
hören – soweit dies nicht bereits oben erwähnt wurde – insbesondere: 

 das Verfahren der Ausgabe/Gewährung und Ausübung der Aktienoptionen; 

 zusätzliche individualisierte Erfolgsziele; 

 die Festlegung zusätzlicher Ausübungszeiträume im Falle einer Übernahme der 
Gesellschaft bzw. der mit ihr verbundenen Unternehmen, einer Umstrukturie-
rung der Gesellschaft oder des Konzerns, eines Abschlusses eines Unterneh-
mensvertrages sowie für vergleichbare Sonderfälle; 

 Sonderregelungen bzgl. der allgemeinen Ausübungsvoraussetzungen 
(„Vesting“) für den Todesfall, den Fall der Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit, den 
Ruhestand, das einvernehmliche Ausscheiden, Kündigungen und andere Son-
derfälle (einschließlich change of control bei der Gesellschaft); ebenso für den 
Fall, dass die Qualifizierung als verbundenes Unternehmen durch die Gesell-
schaft (z.B. durch Verkauf der Beteiligung) beendet wird; 

 Übertragbarkeit, Vererbbarkeit und Verbriefung der Aktienoptionen; 

 die Regelungen über Steuern und sonstige Abgaben. 

Soweit Mitgliedern der Geschäftsführung oder Mitarbeitern von verbundenen Unter-
nehmen Aktienoptionen angeboten werden, werden die weiteren Einzelheiten durch 
den Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats im Einvernehmen 
mit den für die Bestimmung ihrer Vergütung jeweils zuständigen Organen der ver-
bundenen Unternehmen festgelegt. 

2. Schaffung eines Bedingten Kapitals 2011/I  

Das Grundkapital der Gesellschaft wird um EUR 1.156.412 durch Ausgabe von bis 
zu 1.156.412 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapi-
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tal 2011/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Erfüllung von Be-
zugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 
2011 gemäß vorstehender Ziffer 1 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung 
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen 
des „WILEX Aktienoptionsplans 2011“ begeben werden, von ihrem Recht zum Be-
zug von Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfül-
lung der Optionen keine eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die 
neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am Gewinn 
teil. 

3. Satzungsänderung  

§ 5 der Satzung wird um einen neuen Absatz 6 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 

„(6) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um EUR 1.156.412 durch Ausgabe von 
bis zu 1.156.412 auf den Inhaber lautende Stückaktien bedingt erhöht (Be-
dingtes Kapital 2011/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der 
Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptver-
sammlung vom 18. Mai 2011 gemäß dem Beschluss zu Tagesordnungspunkt 
6 gewährt werden. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchge-
führt, wie die Inhaber der Bezugsrechte, die im Rahmen des „WILEX Aktien-
optionsplans 2011“ begeben werden, von ihrem Recht zum Bezug von Aktien 
der Gesellschaft Gebrauch machen und die Gesellschaft zur Erfüllung der Op-
tionen keine eigenen Aktien liefert oder einen Barausgleich gewährt. Die neu-
en Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, für das zum Zeitpunkt 
ihrer Ausgabe noch kein Gewinnverwendungsbeschluss vorhanden ist, am 
Gewinn teil. 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 6 der Satzung ent-
sprechend der jeweiligen Ausgabe von Bezugsaktien anzupassen sowie alle 
sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Änderungen der Satzung vor-
zunehmen, die nur die Fassung betreffen. Entsprechendes gilt für den Fall der 
Nichtausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Bezugsrechten nach Ab-
lauf des Ermächtigungszeitraums sowie für den Fall der Nichtausnutzung des 
bedingten Kapitals nach Ablauf der Fristen für die Ausübung von Bezugsrech-
ten.“ 

 

7. Beschlussfassung über eine Ergänzung von § 14 der Satzung um einen neuen 
Absatz 6 zur Anpassung an das ARUG 

 

Durch das „Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie“ ist das Recht der 
Hauptversammlung wesentlich reformiert worden. Demnach kann die Satzung vor-
sehen, dass die Übermittlung von Mitteilungen an Aktionäre durch Kreditinstitute 
nach §§ 125, 128 Abs. 1 AktG auf den kostengünstigeren Weg der elektronischen 
Übermittlung beschränkt wird. 

 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, Folgendes zu beschließen: 
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§ 14 der Satzung wird um einen neuen Absatz 6 ergänzt, der folgenden Wortlaut 
hat: 

„(6) Die Übermittlung der Mitteilungen nach § 125 Aktiengesetz und § 128 Aktien-
gesetz wird auf den Weg der elektronischen Kommunikation beschränkt. Der 
Vorstand ist – ohne dass hierauf ein Anspruch besteht – berechtigt, Mitteilun-
gen auch in Papierform zu versenden.“ 

 

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte 
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 

Das Grundkapital der Gesellschaft in Höhe von EUR 21.613.035,00 ist im Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung eingeteilt in 21.613.035 auf den Inhaber lautende 
Stückaktien. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme, so dass im Zeitpunkt der Einberufung 
der Hauptversammlung 21.613.035 Stimmrechte bestehen. Die Gesellschaft hält zum 
Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung keine eigenen Aktien. 

 

Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung 
und Ausübung des Stimmrechts 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind ge-
mäß § 15 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich (i) vor der Hauptversamm-
lung bei der Gesellschaft anmelden und (ii) der Gesellschaft ihren Anteilsbesitz nachwei-
sen. 

Die Anmeldung muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und der Ge-
sellschaft unter unten genannter Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse in Textform 
(§ 126b BGB) zugehen. 

Der Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch einen von dem depotführenden Institut in 
Textform (§ 126b BGB) erstellten und in deutscher oder englischer Sprache abgefassten 
Nachweis erfolgen. Der Nachweis des depotführenden Instituts hat sich auf den Beginn 
des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf den  

27. April 2011 
(0:00 Uhr), 

zu beziehen. Die Bedeutung des Stichtags für den Nachweis des Anteilsbesitzes (Record 
Date) wird unten gesondert erläutert. 

Sowohl die Anmeldung als auch der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-
schaft gemäß § 15 Abs. 2 und Abs. 3 der Satzung spätestens am  

11. Mai 2011  
(24:00 Uhr), 

unter der Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse: 

WILEX AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München, Deutschland 
Fax: +49 (0)89 / 889 690 633 

E-Mail: anmeldung@better-orange.de  

mailto:anmeldung@better-orange.de
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zugegangen sein. Die Better Orange IR & HV AG ist für die Anmeldung und den Nach-
weis des Anteilsbesitzes die Empfangsbevollmächtigte der Gesellschaft. 

Nach fristgerechter Anmeldung einschließlich Eingang des Nachweises des Anteilsbesit-
zes bei der Gesellschaft werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung 
übersandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. 

 

Bedeutung des Nachweisstichtags (Record Date)  

Der Nachweisstichtag (Record Date) ist das entscheidende Datum für den Umfang und 
die Ausübung des Teilnahme- und Stimmrechts in der Hauptversammlung. Im Verhältnis 
zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Ausübung des 
Stimmrechts als Aktionär nur, wer einen Nachweis des Anteilsbesitzes zum Record Date 
erbracht hat. Veränderungen im Aktienbestand nach dem Record Date haben hierfür kei-
ne Bedeutung. Aktionäre, die ihre Aktien erst nach dem Record Date erworben haben, 
können somit nicht in eigenem Namen an der Hauptversammlung teilnehmen. Aktionäre, 
die sich ordnungsgemäß angemeldet und den Nachweis erbracht haben, sind auch dann 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt, 
wenn sie die Aktien nach dem Record Date veräußern. Der Nachweisstichtag hat keine 
Auswirkungen auf die Veräußerbarkeit der Aktien und ist kein relevantes Datum für eine 
evtl. Dividendenberechtigung.  

 

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevoll-
mächtigten – z.B. ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – ausüben las-
sen. Auch im Falle einer Bevollmächtigung sind eine fristgerechte Anmeldung zur Haupt-
versammlung und ein fristgerechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden 
Bestimmungen erforderlich (siehe oben „Voraussetzung für die Teilnahme an der Haupt-
versammlung und Ausübung des Stimmrechts“). Bevollmächtigt der Aktionär mehr als 
eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung oder eine diesen nach 
§ 135 AktG oder nach § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Person oder Institu-
tion bevollmächtigt wird, bedarf die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nach-
weis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).  

Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer die-
sen nach § 135 AktG oder nach § 135 i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG gleichgestellten Person 
oder Institution besteht ein Formerfordernis weder nach dem Gesetz noch nach der Sat-
zung. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fällen ein zu Bevollmächtigender eine 
besondere Form der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Abs. 1 Satz 2 AktG (gegebe-
nenfalls in Verbindung mit § 135 Abs. 8 oder §§ 135 Abs. 10, 125 Abs. 5 AktG) nachprüf-
bar festhalten muss. Wir bitten daher die Aktionäre, sich in diesem Fall mit dem zu Be-
vollmächtigenden über die Form der Vollmacht abzustimmen. 

Der Nachweis der Bevollmächtigung kann am Tag der Hauptversammlung durch den Be-
vollmächtigten am Versammlungsort erbracht werden. Ferner kann der Nachweis der Be-
vollmächtigung auch an folgende Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse (z.B. als 
eingescannte Datei z.B. im pdf-Format) übermittelt werden: 
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WILEX AG 
c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 
81241 München, Deutschland 
Fax: +49 (0)89 / 889 690 655 

E-Mail: wilex@better-orange.de 

Ein Formular gemäß § 30a Abs. 1 Nr. 5 WpHG, das für die Erteilung einer Vollmacht ver-
wendet werden kann, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte, welche den Aktio-
nären nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten Anmeldung zugeschickt 
wird, und steht auch unter der Internetadresse 
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php zum Download zur Verfügung. 

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, sich entsprechend ihren Weisungen durch 
den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung ver-
treten zu lassen. Dieser übt das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom 
Aktionär erteilten Weisungen aus und ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Wider-
sprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Frage-
rechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  

Weitere Informationen zur Stimmrechtsvertretung sowie ein Formular, das zur Vollmachts- 
und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft verwendet werden 
kann, erhalten die Aktionäre nach der oben beschriebenen form- und fristgerechten An-
meldung zusammen mit der Eintrittskarte und stehen auch unter der Internetadresse 
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php zum Download zur Verfügung. 
Der Nachweis der Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters der Gesellschaft mit den 
Weisungen muss spätestens mit Ablauf des 17. Mai 2011 bei der oben genannten Adres-
se, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingegangen sein.  

Darüber hinaus haben an der Hauptversammlung teilnehmende Aktionäre und Aktionärs-
vertreter auch während der Hauptversammlung die Möglichkeit, den Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft mit der weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevoll-
mächtigen. 

 

Anfragen, Anträge, Wahlvorschläge, Auskunftsverlangen 
(Angaben zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, 

§ 127, § 131 Abs. 1 AktG) 

Tagesordnungsergänzungsverlangen gemäß § 122 Abs. 2 AktG 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals (dies ent-
spricht 1.080.652 Aktien) oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 (dies entspricht 
500.000 Aktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung 
oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand der 
WILEX AG zu richten und muss der Gesellschaft spätestens bis zum  

17. April 2011  
(24:00 Uhr), 

zugehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse:  

mailto:wilex@better-orange.de
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
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Vorstand der WILEX AG 
Grillparzerstr. 10 

81675 München, Deutschland 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie Inhaber einer ausreichenden Anzahl von 
Aktien für die Dauer der gesetzlich angeordneten Mindestbesitzzeit von drei Monaten 
(§§ 122 Abs. 2, 122 Abs. 1 Satz 3, 142 Abs. 2 Satz 2 AktG sowie § 70 AktG) sind und 
diese bis zur Entscheidung über das Verlangen halten. 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits 
mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlan-
gens im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröf-
fentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informa-
tion in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden außerdem unter der 
Internetadresse http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php veröffentlicht.  

 

Gegenanträge gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge gemäß § 127 AktG 

Darüber hinaus können Aktionäre der Gesellschaft Gegenanträge gegen Vorschläge von 
Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung sowie Wahl-
vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern (soweit diese Gegenstand der Tages-
ordnung sind) oder von Abschlussprüfern übersenden. Gegenanträge müssen mit einer 
Begründung versehen sein. Gegenanträge, Wahlvorschläge und sonstige Anfragen von 
Aktionären zur Hauptversammlung sind ausschließlich an:  

WILEX AG 
Investor Relations 
Grillparzerstr. 10 

81675 München, Deutschland 
Fax: +49 (0)89 / 413 138 99 
E-Mail: investors@wilex.com  

zu richten. Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht be-
rücksichtigt. Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG wird die Gesellschaft zugänglich zu 
machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären einschließlich des Namens 
des Aktionärs sowie zugänglich zu machender Begründungen nach ihrem Eingang unter 
der Internetadresse http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php veröffentli-
chen. Dabei werden alle bis spätestens  

3. Mai 2011 
(24:00 Uhr) 

bei der oben genannten Adresse, Fax-Nummer oder E-Mail-Adresse eingehenden Ge-
genanträge und Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung berücksichtigt. 
Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Inter-
netadresse veröffentlicht.  

Der Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern - soweit diese Ge-
genstand der Tagesordnung sind - oder von Abschlussprüfern muss gemäß § 127 Satz 2 
AktG nicht begründet werden. Zusätzlich zu den in § 126 Abs. 2 AktG genannten Gründen 
braucht der Vorstand einen Wahlvorschlag unter anderem auch dann nicht zugänglich zu 
machen, wenn der Vorschlag nicht Namen, ausgeübten Beruf und Wohnort des Kandida-
ten enthält. Vorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern müssen auch dann nicht 

http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
mailto:investors@wilex.com
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
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zugänglich gemacht werden, wenn ihnen keine Angaben zu der Mitgliedschaft der vorge-
schlagenen Aufsichtsratskandidaten in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten im 
Sinne von § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG beigefügt sind.  

Wir weisen darauf hin, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vor-
ab fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung 
finden, wenn sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. 

Das Recht eines jeden Aktionärs, während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den 
verschiedenen Tagesordnungspunkten bzw. Wahlvorschläge zur Wahl des Aufsichtsrats - 
soweit diese Gegenstand der Tagesordnung sind - sowie zur Wahl des Abschlussprüfers 
auch ohne vorherige und fristgerechte Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt 
unberührt. 

 

Auskunftsrecht gemäß § 131 Abs. 1 AktG 

In der Hauptversammlung kann jeder Aktionär oder Aktionärsvertreter vom Vorstand Aus-
kunft über Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen, soweit die Auskunft zur sachge-
mäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und nicht ein 
gesetzliches Recht zur Verweigerung der Auskunft besteht.  

Auskunftsverlangen sind in der Hauptversammlung grundsätzlich mündlich im Rahmen 
der Aussprache zu stellen. Unter den in § 131 Abs. 3 AktG genannten Voraussetzungen 
darf der Vorstand die Auskunft verweigern.  

Nach § 16 Abs. 2 der Satzung kann der Vorsitzende das Frage- und Rederecht der Aktio-
näre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbesondere den zeitlichen Rahmen des 
Versammlungsverlaufs, der Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie 
des einzelnen Frage- und Redebeitrags angemessen festsetzen. 

 

Weitergehende Erläuterungen 

Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 
Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG finden sich unter der Internetadresse 
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php.  

 

Sonstige Hinweise 

Die Informationen und Unterlagen nach § 124a AktG können im Internet unter 
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php eingesehen und auf Wunsch her-
untergeladen werden. Sämtliche der Hauptversammlung gesetzlich zugänglich zu ma-
chenden Unterlagen liegen in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme aus. 

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der gleichen In-
ternetadresse bekannt gegeben.  

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzeiger vom 7. April 
2011 veröffentlicht und wurde solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen 
davon ausgegangen werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäi-
schen Union verbreiten. 

 

http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
http://www.wilex.de/Investoren/Hauptversammlung.php
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München, im April 2011 

WILEX AG 
Der Vorstand 


